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Groszstadtseelsorge im Krankenhause.
Erlebnisse von Paul Schnura, Kuratus.

Die seit l906 bestehende St. Josephskirchengemeiude
im Norden Berlius ist, wie kaum eine zweite Großstadt-
gemeinde, mit großen Krankenhänsern gesegnet, deren
Pastoration den Seelsorgern bedeutende Schwierigkeiten
verursacht. Da sind zu nennen das Paul Gerhardt-Stift
in der Müllerstraße, ein großes Krankenhaus unter der
Leitung von Schwestern ans dem damit verbundenen
Diakonissen-Mutterhause, sodann das Kaiser nnd Kaiserin
Friedrich-Kinderkrankenhaus in der Reinickendorferstraße,
an dessen Spitze der auf dem Gebiete der Kinderkrankheiten
rühmlichst bekannte Professor Bagiusky steht, und �� last
not le-ist � das in den Jahren 19()2�»��1906 mit einem
Kostenaufwande von 17 Millionen Mark von der Stadt
Berlin erbaute ,,Vierte städtischeKrankeuhaus«, dem man
bei seiner Einweihung zum Gedächtnis an den um das
Berliner Medizinalwesen hochverdienten Pathologeu Rudolf
Virchow (f 1902) den Namen ,,Rndolf Virchow-Kranken-
hans« gegeben hat.

Diese Anstalt wird gemeinhin das größte Krankenhaus
der Welt genannt. In der Tat bedecken die dazu ge-
hörenden 53 Gebäude � man hat hier das neuerdings
bevorzugte Pavillonsystem angewendet ��« ein Areal von
26 Hektor an der in der Verlängerung der Triftstraße
belegenen Nordwest-Weichbildgrenze nach dem Gutsbezirke
Plötzensee hin. Die einzelnen Pavillons werden Stationen
genannt, nnd, auf diese werden die verschiedenen Krank-
heiten verteilt. Jm ganzen zählt man 40 Stationen, so
daß also in der Regel bei den geraden Nummern von 2��20
die sogenannten ,,inneren«, den nngeraden von 1�21 die
,,äußereu« Krankheiten zu finden sind, aus Station 22 die
,,Unruhigen«, eine euphemistische Bezeichnung, welche leicht

zu deuten ist; Station 23�25 ist das Männerhaus,
26��28 das Franenhaus, beides Rieseubauten für solche,
die an gescl)lechtlichen Krankheiten leiden; Station 29��36
enthält die Jsolierbaracken fiir ansteckende Krankheiten, wie
Typhus, Rose, Diphtherie und dergleichen, Station 37���40
endlich die Entbindnngsanstalt mit ihren verschiedenen
Unterabteilungen. Die einzelnen Stationen, deren starkes
Drittel an einer Hanptallee geordnet ist, enthalten zum
Teil je 100 Betten. Das ganze Areal der Anstalt bildet
die Gestalt eines unregelmäßigen Sechsecks. Zwischen den
Stationen sind herrlich gepflegte Anlagen. Man findet
sogar einen vollständigen Park, der ungefähr den fünften
Teil des ganzen Gebietes bedeckt, als prächtigen Aufenthalts-
ort für Rekonvaleszenten, mit großen alten Bäumen, die
nebst Wurzeln künstlich dorthin verpflanzt worden sind,
nachdem man den dürren Sandboden mit einer Schicht
fruchtbarer Erde bekleidet hatte. Eine Vorstellnng von
der Größe der Anstalt gewann ich am besten beim Durch-
schreiten der Hanptallee vom vorderen Portal bis zu der
Leichenhalle im letzten Teile des Areals; ich bin sonst ein
guter Fnßgänger, brauche aber für den angegebenen Weg
fast eine Viertelstunde. In der Reihe der ,,ungeraden«
Stationen zwischen 11 und 15 ist eine Station mit
Nummer 11A bezeichnet; die Krankenhausverwaltung
nimmt hier wohl Rücksicht auf die Furcht ängstlicher Ge-
müter, die davor zurückschrecken, in einer 13. Station
einquartiert zu werden. Das Virchowkrankenhaus ist
ziemlich voll belegt; es können 2000 Kranke untergebracht
werden. Man rechnet nun in Berlin immer mit 10«�J0 Katho-
liken der Gesamtbevölkernng, so daß ungefähr 200 katho-
lische Kranke ständig im Virchowkrankenhaufe der seel-
sorgerischen Betätigung seitens der Geistlichen an .der
St. Josephskirche harren. Mit Riicksicht auf die hier-
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durch uns entstehende Mehrarbeit hat deshalb auch der
Hochwürdigste Herr Kardinal mir vom September 1909
ab einen zweiten Kaplan zur Seite gestellt.

Um für eine gedeihliche Pastoration der katholischen
Kranken im Virchowkrankenhause eine amtliche Grundlage
zu schaffen, hatte ich mich schon vor der Eröffnung der
Anstalt, die zu Beginn des Iahres l9()7 erfolgte, an die
zuständigen Behörden gewandt. Als Frucht meiner Be-
mühungen erschien ein vom 14. Iuni 1905 an die hiesige
Fürstbischöfliche Delegatur gerichtetes Schreiben der Ber-
liner Deputation für die städtischen Krankenanstalten nnd
die öffentliche Gesundheitspflege, worin erlaubt wurde,
»die Seelsorge der katholischen Kranken daselbst ebenso
einzurichten, wie sie bei den städtischen Krankeuhäusern
im Friedrichshain, Moabit nnd am Urban übereinstimmend
geordnet ist«.

Dann heißt es weiter in diesem Schreiben: ,,Dem-
gemäß genehmigen wir vorbehaltlich jederzeitigen Wider-
rufes, daß

I. einmal in der Woche ein Geistlicher des zuständigen
katholischen Pfarramtes die im Bureau des Kra11kenhauses
verzeichueten katholischen Kranken zur Spendung geistlichen
Zusprnches aufsuchen darf,

2. daß, sofern ein Kranker die Darreichung des heiligen
Sakramentes des Alters wünscht, dies tunlichst am Abend
vor dem betreffenden Tage dem Pfarramt mitgeteilt
werden foll.

Es kann jedoch dem Geistlichen der Zutritt zu den-
jenigen katholischen Kranken nicht gestattet werden, welche

I. nach ärztlichem Ermessen ihres Znstandes wegen
geistlichen Zuspruch nicht empfangen dürfen,

2. Zuspruch ablehnen.
Der Geistliche würde sich bei seinen wöchentlichen Be-

suchen zunächst nach dem Anfnahmebureau des Kranken-
hauses zu begeben haben, wo ihm die Namen der katho-
lischen Kranken, die seinen Zuspruch wünschen, mitgeteilt
und zugleich die Krankensäle bezeichnet werden, in denen
die Kranken sich befindeu«.

Am 2. Oktober 1906 wandte ich mich dann an die
Direktion des Virchowkrankenhauses behufs Vereinbarung
von Tag und Stunde für die wöchentlichen Besuche und
erhielt am 22. desselben Monats folgenden Bescheid:

»Wir sind damit einverstanden, daß Euer Hochwiirden
unter den seitens der Deputation für die städtischen Kranken-
anstalten usw. der Delegatur mitgeteilten Bestimmungen
die katholischen Kranken des Rudolf Virchow-Krankenhauses
an jedem Freitag nachmittags von 4�6 Uhr aufsuchen.

Auch der Darreichung des hl. Sakramentes des Altars
am Sonnabend vormittags stehen diesseits Bedenken nicht
entgegen«.

Eine pekuniäre Entschädigung für die den Geistlichen
von St. Joseph durch die Pastoration im Birchowkranken-
hause erwachsende große Arbeitslast hätte ich bei der
Berliner Stadtverwaltung im Interesse einer Erhöhung
der Einkünfte meiner Kapläne gern durchgcsetzt. Ich be-
kam aber privatim folgende Meinungsänßerung zu hören:
»Wenn die katholischen Geistlichen in den Berliner städtischen
Krankeuhäusern nicht umsonst arbeiten wollen, so können
sie ganz aus denselben wegbleiben«. Dennoch könnte ich
beim Berliner Magistrat eine Imparitätsklage bezüglich
des Virchowkrankenhauses vorbringen, insofern als der
evangelische Geistliche der Dankeskirche von vornherein
für die Wahrnehmung der Seelsorge im Virchowkrauken-
hause eine jährliche Remuneration in Höhe von 1()()0 Mark
zugewiesen erhielt. Allerdings hält der genannte Prediger
jeden Sonntag für das evangelische Kranken- und Pflege-
personal in der sehr geräumigen Leichenhalle Gottesdienst
ab. Als ich bei der Direktion der Anstalt wegen Ein-
richtung eines diesen parallelen katholischen Gottesdieustes
vorstellig wurde, hat man die Bediirfuisfrage rnndweg
verneint. Ich kann nun allerdings wegen der Fülle von
Seelsorgsarbeiten bei St. Ioseph in der Sache nicht
energisch vorgehen; wir sind drei Geistliche und könnten
unmöglich an den Sonntagen einen Gottesdienst im Virchow-
krankenhause noch mit übernehmen. Einen dritten Kaplan
bekomme ich nicht propter penn1«iam sur-e1·(10tum, und so
bleibt vorläufig alles beim Alten. Wir müssen die Pasto-
ration im Virchowkrankenhause als Gewissenssache be-
trachten und ohne Entgelt wahrnehmen.

Die uns daraus erwachsende Seelsorgsarbeit ist eine
recht umfangreiche. Im Iahre l91() z. B. en1fielen von
310 von St. Ioseph ans besorgten Kraukenbesuchen 158
allein auf das Virchowkrankenhaus, von 3385 hier voll-
zogenen Taufen desgleichen 87. Bezüglich der Kranken-
besuche selber erfreuten wir uns seitens der Krankenhaus-
verwaltung des denkbar größten Entgegenkommens. In
einem Schreiben der Direktion an mich vom 19. März
1907 wurde mitgeteilt, daß einer der Pförtner mit der
Wahrnehmung der Kiistergeschäfte im Krankenhause betraut
worden sei und den Geistlichen bei Ausübung der Seel-
sorge zur Verfügung stehe. Dieser Küster besorgt seitdem
das Heransschreiben der Namen der neu aufgenommenen
katholischen Kranken für die am Freitag Nachmittag vor-
znnehmenden Besuche mit großer Gewissenhaftigkeit ohne
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Entgelt. Der Geistliche muß sich dann in den einzelnen
Stationen mit der Oberschwester bzw. dem Oberwärter
in Verbindung setzen und wird ohne weiteres zugelassen,
wem1 nicht etwa der Arzt in der Station beschäftigt ist,
oder der Kranke geistlichen Zuspruch vorher verbeten hat»
was leider auch vorkommt. Da muß denn der Geistliche
mit apostolischem Mute durch die Reihen der Kranken-
betten gehen nnd seine Schäflein heraussnchen. Diese am
Freitag vorzunehmendeu Rundgänge bilden einen schweren
und dornenvolleu Teil der Seelsorge bei St. Joseph.
Nicht leicht ist es, aus den vielen Namen die Kranken
heranszufinden, die gefährlich krank sind oder gar in
at-ticul0 mai-tis sich befinden. Es werden auch viele so-
genannte Kassenkranke eiugeliefert, die wegen eines geringen
Leidens ,,sich haben krank schreiben lassen« und erst an
zweiter Stelle fiir den Geistlichen in Betracht kommen,
d. h. nach Besorgung der Schn)erkranken. Das Pavillon-
system hat fiir den Geistlichen bei seinen Rnndgängen
einen Nachteil; er kommt im Winter ans der kalten Außen-
luft in schnellem Wechsel in die geheizten Krankeusäle nnd
umgekehrt, wobei sich leicht Erkältungen einstellen. Das
Publikum, mit dem er zu verhandeln hat, ist ihm zum
großen Teil nicht wohlgesinnt. Die öffentliche Meinung
ist heutzutage in der Großstadt kirchenfeindlich, und so
wird mancher früher vielleicht eifrige Katholik im großen
Krankensaale kleinmiitig 1md weist den Priester ab, der
ihm die Gnadenmittel der Kirche anbietet. Allerdings
dürfen offene Beleidigungen des Geistlichen durch Kranke
nicht stattfinden, weil dann die Direktion einschreiten würde.
Unter dem Pflegepersonal, das sich nicht ans Kranken-
schwestern, sondern lediglich aus Laien zusammensetzt, sind
eine Reihe Katholiken; dieselben diirfen aber den Geist-
lichen in seiner Seelsorge nur soweit nnterstützen, als die
Hausordnung es erlaubt. So bleibt es also dem persön-
lichen Takte des Geistlichen iiberlassen, mit der Stations-
leitung in Fühlung zu bleiben, damit ihm bei der Aus-
übung der Seelsorge keine Hindernisse bereitet werden,
Ein schlimmer Feind für den katholischen Krankenseelsorger
ist auch die in Ärztekreisen vielfach verbreitete Ansicht, der
Empfang der Sterbesakramente rege den Kranken auf nnd
schade ihm körperlich. Am meisten wird deshalb der
Geistliche durch die Kranken selber nnterstützt, wenn die-
selben energiscl) ihren Wunsch nach kirchlichen! Zuspruch
kundtun; der Wille der Kranken obsiegt dann stets gegen-
über den Ansichten der Ärzte und des Pflegepersonals.
Großen Wert haben für uns auch die Meldnngen von
Anverwandten der Kranken, daß irgend jemand eingeliefert

sei und besucht werden solle. Dann können wir uns im
Krankenhause darauf berufen und mit mehr Nachdruck dem
Pflegepersonal gegenüber austreten. Es soll sich niemand
darauf verlassen, daß regelmäßige geistliche Besuche im
Virchowkrankenhause stattfinden, und deswegen die be-
sondere Meldung bei uns unterlassen. Wie leicht wird
bei der großen Masse ein Name übersehen! Sodann ist
der Betrieb so groß, das; immer einige Tage vergehen,
bis die Namen der neuaufgenommenen Kranken in unseren
Listen erscheinen, nnd wie schnell tritt manchmal die
Katastrophe ein! Trotz telephonischer Verbindung mit
dem Krankenhause sind uns schon Kranke unversehen weg-
gestorben, bei denen etwas zu erreichen gewesen wäre,
wenn wir vorher benachrichtigt worden wären. Darum
also ist es eine heilige Pflicht für die Anverwandten der
Kranken, uns sofort von der Einlieferung ins Virchow-
krankenhaus Mitteilung zu machen.

Unter dem sehr zahlreicheu Pflegepersonal befinden sich
gewiß viele, welche dem Geistlichen entgegcnkommen, weil
sie dessen Tätigkeit in ihrem idealen Werte schätzen. Es
finden aber häufig im Interesse des Dienstes Versetzungen
des Pflegepersouals von Station zu Station statt, so daß
der Priester, sobald er glaubt, in irgend einer Station
z. B. unter den Schwestern eine Hilfskraft gefunden zu
haben, gar oft und leicht derselben wieder verlustig geht.

Im übrigen rangiert der Geistliche dem Personal
gegenüber wie ein Arzt. Der Kranke wird auf Verlangen
des Priesters zur hl. Beichte in ein besonderes Zimmer
� meistens den sogenannten Tagesraum ��� gefahren, der
Geistliche erhält auf Wunsch Wasser, Salz, Watte, hier
und da sogar ein Kruzifix auf einem weißgedeckten Tisch.
Unhöflichkeiten seitens des Personals werden mit Hilfe der
Direktion leicht abgestellt.

Zum Schluß noch ein Wort über die Tanfen der in
der Entbindungsstation gebotenen Kinder. Zuerst nahm
ich dort nur Nottanfeu vor. Der Berliner ist sehr für
Änßerlichkeiten, und deswegen ließen anfänglich viele
katholische Mütter ihre Kinder vom Pastor taufen, der die
Taufhandlung sehr feierlich gestaltete. Ein wohlgesinnter
Katholik machte mich auf diesen Verlust aufmerksam. J-ch
richtete in der erwähnten Angelegenheit ein Gesuch an den
Herrn Kardinal, der am 19. September 19«07 unbedenklich
gestat"tete, »daß in einem« dazu geeigneten Raume des
dortigen Virchowkra«nkenhauses die Taufen, sofern dies
nützlich scheint, in feierlicher Weise und nicht als bloße
Nottanfeu vorgenommen werden«. Auf meinen Antrag
wurden dann sogar auf Kosten der Stadt die nötigen
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Requisiten für die feierliche Taufe im Krankeuhause an-
geschafft, nämlich Reverende, Rochett, Stola, Agende, Ol-
gefäß, Kerze und weißes Kleid. Allerdings erschien bald
darauf eine Verfügung vom Berliner Magistrat, wonach
in Zukunft ,,Predigertalare« auf städtische Kosten uicht
mehr beschafft werden sollten. Seitdem werden die Taufen
in Station 38 mit Hilfe des dortigen Pflegepersonals in
durchaus würdevoller Weise vorgenommen. Die Schwestern
tun mit rührender Liebe das ihrige dazu, um die Tauf-
haudlung recht feierlich zu gestalten, auch für die armen
unehelichen Mütter, und es kommt selten vor, daß ein
Kind ungetauft die Entbindungsstation verläßt.

Aus vorstehenden Darlegungen ist ersichtlich, mit
welchen Mühen und Schwierigkeiten die Arbeit für einen
Großstadtseelsorger in einer Anstalt verbunden ist, welche
einen so umfangreichen Betrieb aufz1uveisen hat, wie das
Virchowkrankenhaus. Aber auch da öffnet sich eine Quelle
apostolischer Freuden in dem Segen, mit welchem Gott
die anfgewandte Mühe lohnt.

Das Vaterunser.
Von A. Hanke.

Der hl. Thomas nennt (S. tl1. 2. 2. qu. 83. art. 9)
das Gebet des Herrn das vollkommenste unter allen Gebeten
unter Berufung auf den hl. Augustiuus, welcher (ep. "l30)
sagt: Wenn wir recht und entsprechend beten, so können
wir nichts anderes sagen, als was in diesem Gebete des
Herrn enthalten ist. Denn weil das Gebet des Herrn
ein Dolmetscher unseres Verlangens vor Gott ist, so können
wir allein um jenes recht bitten, was wir auch recht be-
gehren können. Jm Gebete des Herren wird uicht bloß
alles erbeten, was wir recht begehren können, sondern auch
in der Ordnung, in welcher es zu begehren ist, und so
lehrt dieses Gebet uicht allein beten, sondern ordnet auch
unser ganzes Begehren.

Zum Dispositionsgrund macht der hl. Thomas das
Ziel der Schöpfung bzw. des Menschen. Der erste Gegen-
stand unseres Begehrens ist das Ziel. Unser Ziel ist Gott,
und zwar erstens seine Verherrlichung und zweitens, in-
sofern wir seine Herrlichkeit genießen sollen, oder die Liebe
Gottes um seiner selbst willen und die Liebe zu uns in
Gott. So erhalten« wir die beiden ersten Bitten.

Nützlich zur Erreichung des Zieles ist der Gehorsam
gegen Gott, wodurch wir die Seligkeit verdienen (:-Z. B.).
Was uns im Verdienen unterstiitzt, spricht die 4. Bitte

aus, sei es das sakramentale Brot (mit Einschluß der
andern Sakramente) oder das leibliche Brot (mit Entschluß
des zum Leben überhaupt Erforderlicheu). Die  und
4. Bitte haben also die Mittel zum Ziel im Auge.

Endlich richtet sich das Gebet gegen die zu beseitigenden
Hindernisse. Drei Hindernisse stellen sich dem Ziele bzw.
den Mitteln zur Erreichung desselben entgegen; die Sünde
schließt vom Reiche aus (5. B.); die Versuchung oder besser
die Besiegnng in der Versuchung hindert an der Be-
obachtung des göttlichen Willens (6. B.); die Trübsal be-
einträchtigt das irdische Wohl (7. B.). So entsprechen
sich die 2. und 5., die 3. nnd 6., die 4. und 7. Bitte.

Der hl. Augustiuus (I)e sc-rmone l)omini in monte 1I,
cap. 11) verbindet in geistreicher Weise die Seligpreisungen
und die Gaben des hl. Geistes mit den sieben Bitten. Wenn
es Fnrcht Gottes ist, wodurch die Armen im Geiste selig
sind, so lasset uns beten, daß der Name Gottes in keuscher
Furcht geheiligt werde. Wenn es Frömmigkeit ist, wo-
durch die Sanftniütigen selig sind, so lasset uns beten,
daß sein Reich komme, und wir sauft ihm nicht wider-
stehen. Wenn es Wissenschaft (sc. von der Eitelkeit der
Welt) ist, wodurch die Tranrigen (sc-. Entsagenden) selig
sind, so lasset uns beten, daß sein Wille geschehe, und so
werden wir uicht trauern. Wenn es Stärke ist, wodurch
die nach Gerechtigkeit Hungerndeu selig sind, so lasset uns
beten, daß unser tägliches Brot uns gegeben werde. Wenn
es Rat ist, wodurch die Barmherzigen selig sind, so lasset
uns verzeihen, damit auch uns verziehen werde. Wenn es
Verstand ist, wodurch die Reinen selig sind, so lasset uns
beten, daß wir nicht ein geteiltes Herz in der Versenkung
ins Jrdische haben, woraus die Versuchungen in uns her-
vorgehen. Wenn es Weisheit (= vollkommene Liebe)
ist, wodurch die Friedsamen (= mit Gott Vereinigten)
selig sind, so lasset uns beten, daß wir vom Übel befreit
werden, und diese Befreiung wird uns zu freien Kindern
Gottes machen.

Das Vaterunser bei Lukas (11, 2��4) ist kürzer als
bei Matthäus.« Die Aurede hat nur das Wort ,,Vater«
und die 3. und 7. Bitte fehlen. Der hl. Thomas (a. a. O.)
sagt, die 3. Bitte könne als Wiederholung der 1. und
2. Bitte angesehen werden, weil nach Augustiuus (Enoh.
eap. 116) der Wille Gottes hauptsächlich dahin strebt, daß
wir seine Heiligkeit erkennen nnd mit ihm herrschen; die
7. Bitte aber sei weggelassen, weil man dadurch vom Übel
erlöst werde, wenn man uicht in Versuchung geführt
werde.
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Gesetzliche Vorschriften, betreffend die Ansprüche der
Psarrgeistlicheu in dem Falle, wenn ein Paroehian

außerhalb seiner Parochie stirbt.
Von Pfarrer Karl Wallowy in Sakrau.

Bei der Beweglichkeit unserer jetzigen Bevölkerung, die
unter dem Zeichen lebhaften Verkehrs steht, werden die
Fälle immer häufiger, daß ein Pa1«ochian außerhalb seiner
Parochie stirbt, sei es auf der Reife, oder in auswärtiger
Arbeit, in einer Fabrik, einer Klinik, einem Kraukenhause
und dergleichen. Der Ort der Beerdigung und die Kosten
für dieselbe bilden nicht selten das Streitobjekt, woran
die interessierten Geistlichen untereinander und die An-
gehörigen des Verstorbenen mit dem Geistlichen in mehr
oder weniger angenehmer Weise sich auseinandersetzen.
Daß das Einhalten eines irrtü1ulichen Rechtsstandpunktes
bei diesen Verhandlungen der guten Sache wenig dienlich
ist, liegt auf der Hand, und doch werden bisweilen den
Leuten unberechtigte Schwierigkeiten in den Weg gelegt,
auch unberechtigte Forderungen gestellt, -- ich bin über-
zeugt � bona fide.

Es ist auffallend, welch große Unkenntuis über diesen
Gegenstand in den beteiligten Kreisen herrscht, während
das Gesetz für den aufmerksamen Leser genau und deutlich
genug ist. Es dürfte nicht fehlgegriffen sein, wenn diese Un-
sicherheit auf die Ausführungen des Saner�schen ,,Geschästs-
stils« zurückgeführt wird, dessen sich die meisten Geist-
lichen zur Information auch jetzt noch bedienen. Einen
Ersatz für diesen haben wir in unserer Diözese noch nicht,
anch die neue Sammlung der kirchlichen Verordnungen
stellt einen solchen nicht dar.

Der Sauer�sche Geschäftsstil weist ganz richtig auf
Seite 82 auf die einschlägigen Paragraphen des »Land-
rechts« hin, zitiert sie aber nicht vollständig, reißt einige
davon aus dem wohldisponierten Text des Gesetzes heraus,
läßt den Unterschied außer acht, den das Gesetz, zwischen
der eigentlichen Parochie und dem Sterbeorte einerseits
und einem dritten zur Beerdigung gewählten Orte andrer-
seits macht und führt so zu unrichtiger Auffassung und
zu Fehlgriffen.

Der Geschäftsstil übergeht ferner den Unterschied der
Gebiihrenhöhe, die davon abhängt, ob der Verstorbene
Nach Landrecht Teil ll, Tit. 11, § 457 und § 459 selbst
den dritten Ort zu feiner Beerdigung verlangt hat oder
Ob gemäß § 466 die Angehörigen diesen Ort gewählt
k)(IbeU- In ersterem Falle sind an den nichtbegrabenden
Pfarrer nur die Jurisdiktionsgebühren», in letzterem Falle
aber ist alles zu zahlen, wie am Beerdigungsort.

5:

Die diesbeziiglichen Paragraphen des Allgem.Landrechts
Teil lI Titel 11 finden sich zwar vollständig wiedergegeben
in Brandenburg, Geschäftsverwaltung 1899 S. 111, und
Vogt, Kirchenrecht S. 355, sowie auf der letzten Seite des
Nendrucks des Stolgebühren-Reglements für die Diözese
Breslau, mögen jedoch der Übersichtlichkeit halber unten
eine Stelle finden"«).

Die landläufigen Ansichten hierüber sind folgende:
I. Wo jemand stirbt, dort müsse er begraben werden.
2. Eine Beerdigung an einem andern Orte bedürfe der

Erlaubnis des Pfarrers am Sterbeorte.
3. Der Pfarrer des Sterbeortes habe auch die Stol-

gebühren, wie am Beerdigungsorte, zu verlangen.
Alle drei Behauptungen sind in dieser Form irrig und

verstoßen gegen das Gesetz. «
l. Es liegt gesetzlich keine Verpflichtung vor, den

Verstorbenen an feinem Sterbeorte begraben zu lassen.
Das Gesetz, stellt vielmehr geradezu das Gegenteil dieser

«) § 453. Jeder Eingepfarrte muß, der Regel nach, in seiner
Parochie begraben werden.

§ 454. Stirbt jemand außer feiner Parochie, jedoch an eben-
demfelben Orte, so hat der Pfarrer seines Kirchfpiels das Recht, zu
fordern, daß die Beerdigung in feiner Parochie gefchehe.

§ 455. Stirbt er aber an einem anderen Orte, so haben die
Hinterlasfeneu die Wahl, ob sie ihn da, wo er gestorben ist, begraben,
oder in seine ordentliche Parochie zurückbringen lassen wollen.

§ 456. Überhaupt kann jeder Eingepfarrte sein und der Seinigen
Begräbnis anch außerhalb der Parochie wählen. ·

§ 457. Hat der Verstorbene selbst gewählt, so ist es hinreichend,
wenn nur seine Willensmeinung mit genugfamer Gewißheit bekannt ist.

§ 458. Außer den Fällen der §§ 454, 455 müssen aber nicht
nur dem Pfarrer und der Kirche, wo die Beerdigung geschieht, sondern
auch dem Pfarrer und der Kirche, denen sie eigentlich zukommt, die
Gebühren entrichtet werden.

§ 459. Doch haben letztere, wenn nach §457 der Ber-
storbene selbst gewählt hat, nur solche Gebühren zu fordern, die,
nach der Verfassung jedes Ortes, von allen Begräbnisfen derjenigen
Klasse, zu welcher die Leiche gehört, notwendig zu entrichten sind.

§ 460. Soll eine Leiche, auf bloßes Verlangen der Hinter-
las fenen, außer der gehörigen Parochie begraben werden, so müssen
letztere dem Pfarrer und der Kirche dieser Parochie außer
den notwendigen Gebühren auch diejenigen Handlungen nnd Feier.
lichkeiten, welche sie bei der fremden Kirche vornehmen lassen, taxmäßig
bezahlen.

§461. Wer ein Erb- oder Familienbegräbnis außerhalb des
Kirchspiels hat, kann verlangen, daß sein und der Seinigen Leichname
dahin abgeführt werden.

§ 462. Doch sind anch alsdann der Kirche und dem Pfarrer,
für welche eigentlich das Begräbnis gehören würde, der Regel nach die
ihnen nach § 459 znlommenden Gebtthren ohne Abzug zu entrichten-

O
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Ansicht in § 454 auf, in welchem fiir den festgesetzten
Fall dem Pfarrer des Sterbeortes geradezu jede Be-
rechtigung auf das Begräbnis abgesprochen wird. Es
stirbt z. B. ein Parochian von St. Trinitas in Benthen
auf dem Stadtgebiet, welches zum Kirchspiel von St. Maria
gehört, so hat der erstere, der ordentliche Pfarrer des
Verstorbenen, das ist hier der Pfarrer von St. Trinitas,
das Recht zu fordern, daß die Beerdigung in seiner
Parochie geschieht. Ebensowenig liegt eine Verpflichtung
zur Beerdigung an dem Sterbeorte vor, wenn jemand
außerhalb seines Wohnortes gestorben ist, vieln1ehr haben
die Hinterlassenen freie Wahl zwischen Sterbeort nnd
eigentlicher Parochie gemäß § 455. -

2. Aus den vorgängigen Ausführungen ist die Irr-
tümlichkeit der zweiten Behauptung erwiesen. Was nach
dem Gesetz, eo ips0 jemandem zusteht, dazu bedarf es
keiner besonderen Erlaubnis.

3. Unrichtig ist ferner der Gebranch, wonach Gebühren
an zwei Stellen gefordert werden, wenn die Angehörigen
eines Verstorbenen zwischen dem Sterbeorte nnd der
eigentlich en Parochie als Beerdignngsort gewählt
haben. Dem gegenüber ist der Wortlaut des § 458 zu
beachten. Also in den Fällen der §§ 454 und 455 be-
steht diese Pflicht zur Zahlung am zweiten Orte nicht.
Es ist demnach nur einmal zu zahlen, und zwar am
Beerdignngsort. Privilegiert im Interesse der zahlenden
Parochianen sind hiernach der Sterbeort und die eigentliche
Parochie.

Wählt der Verstorbene oder seine Angehörigen die Be-
erdigung weder am Sterbeorte noch in der eigentlichen
Parocl)ie, sondern an einem dritten Orte, erst dann
kann nach § 458 an zwei Orten für Pfarrer nnd Kirche
liqnidiert werden. Die Höhe der schuldigen Gebiihren be-
u1ißt sich nach dem Umstande, ob der Verstorbene den
dritten Ort selbst gewählt 1md seine Willensmeinung mit
genügender Gewißheit ausgedrückt hat, oder ob die Leiche
auf bloßes Verlangen der Hinterbliebenen weder am
Sterbeorte, noch in der eigentlichen Parochie, sondern am
dritten Orte bestattet wird. In ersterem Falle sind laut
§ 459 nur solche Gebühren zu fordern, welche notwendig
zu entrichten sind (also die Inrisdiktionsgebiihren), in letzterem
Falle muß für den Pfarrer nnd die Kirche ebensoviel
gezahlt werden wie am Beerdigungsorte, also auch für
Offizium, Rede, Kerzen, Kondukt, Salve 2e. »

Eine kurze Instruktion über die in Betracht kommenden
Punkte ließe fiel) etwa wie folgt aufstel1en:

t. Ieder Eingepfarrte muß der Regel nach in seiner

Parochie begraben werden �� Allgem. Landrecht Teil II
Titel 11 § 453.

2. Stirbt aber jemand außer seiner Parochie, jedoch
an demselben Orte, so hat der Pfarrer seines Kirch-
spiels das Recht, zu fordern, daß die Beerdigung in seiner
Parochie geschiel)t. § 454. � Gebühren sind in diesem
Falle nur am Beerdignngsort zu zahlen. § 458.

3. Stirbt jemand außer seiner Parochie, aber an einem
anderen Orte, so können die Hinterlassenen die Be-
erdigung wählen: am Sterbeorte oder der eigentlichen
Parocl)ie. §  �-� Gebühren sind nur am Beerdignngs-
ort zu zahlen. § 458.

4. Soll jemand weder am Sterbeorte noch in der
eigentlichen Parochie beerdigt werden, sondern an
einem drittenOrte, so kann dies nicht verboten werden. §456.
In diesem Falle sind aber nach § 458 die Gebühren nicht
nur dem Pfarrer nnd der Kirche, wo die Beerdigung
geschieht, sondern auch dem Pfarrer und der Kirche, denen
sie eigentlich zukommt, also denen der Verstorbene als
Parochian angehörte, zu zahlen. Der Sterbeort kommt
in diesem Falle nicht weiter in Betracht. Die Höhe der
Gebühren hängt dann davon ab, ob der Verstorbene den
Beerdignngsort selbst gewählt hat, oder ob dies seine
Angehörigen getan haben. Hat er selbst gewählt, so
sind nur die Inrisdiktionsgel)ühren zu verlangen. § 459
Haben aber die Angehörigen gewählt, dann kann für den
Pfarrer nnd die Kirche ebensoviel verlangt werden, wie
am Orte der Beerdigung. § 4(30. Daß auch Glöckner,
Küster, Organist einen Anspruch zu erheben hätten, steht
nicht im Gesetz. «

Den angeführten Bestimmungen des Landrechts über
die diesbeziigliche Kostenliqnidation liegt offenbar folgende
Idee zugrunde:

Einerseits sollen die Parochialrechte möglichst geschützt
werden, andererseits der allgemeine Rechtsgrnndsatz, daß
für eine 1md dieselbe Leistung nicht zweimal Bezahlung
gefordert werden kann, die Regel bilden. Indem das
Gesetz, in bestimmten Fälleneine doppelte Gebührenliquidation
gestattet, setzt es die Grenzen hierfür genau fest und steuert
der Willkür bei Auswahl des Begräbnisortes.

Eine gewisse Berechtigung auf Zahlung von Gebühren
an einem zweiten Orte aus dem Grunde herleiten zu
wollen, weil der Verstorbene an diesem zweiten Orte mit
den Sterbesakramenten versehen wurde, widerspricht den
Grundsätzen nnd dem gerechten Brauche der Kirche, wonach
für Sakramentenspendung weder direkte noch indirekte
Bezahlung gestattet ist. Die Unkenntnis des Gesetzes, das
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zu kennen der liquidierende Beamte verpflichtet ist, kann
bei unberechtigter Erhebung von Stoltaxgebiihreu nicht als
Milderungsgrund gelten.

Es sollte mich freuen, wenn ich mit vorstehenden Zeilen
meinen K·onfratres in der Seelsorge, der gerechten Sache
und unseren Pflegebefohlenen einen kleinen Dienst erwiesen
hätte: Saum (-uique. Die Rechte des Klerus sollen auch
in dieser Beziehung ganz und voll gewahrt werden, aber
auch die Rechte des Volkes sind heilig.

Litcrarisches.
Die im Kösel�schen Verlage erscheinende ,,BilIliotl1ck der Kirchen-

viiter« beginnt iu1 ersten Bande mit der Darbietung ausgewählter
Schriften des hl. Angustinus. Hierzu hat Professor Eschenberger in
München eine sehr dankenswerte Einleitung geschrieben. Nach einem
Lebensbilde des hl. Kirchenvaters (7 Seiten) gibt er eine 1«lbersicht
seiner Schristen, die er klassifiziert: A. Schriften der ersten wissen-
schaftlichen Tätigkeit. l3· As)ologetisch-polemische Schriften. 1. Gegen
die Ungläubigen. 2. Gegen die Häretiker. C. Dogn1atische Schriften.
l). Exegetische Schriften. 1D.Moraltheologische Schriften. IV. Pastoral-
theologische Schriften. G. Predigten. il. Briese. -l. Gedichte. Nach
einer allgemeinen Charakteristik des Kirehenvaters beleuchtet er zunächst
seine Philosophie, insbesondere die Bekämpfung der Skepsis, die
gewisse Erkenntnis der Wahrheit, die gesicherte Erkenntnis des Daseins
Gottes, die Erschasfung und Erhaltung der Welt, die menschliche Natur,
die Bestimmung des Menschen, seine soziale Stellung, das Staats-
leben, die Staatsantorität, das Eigentumsrecht, das En1porsteigen der
Seele zu Gott und die Erziehung des Menschen. Sodann wird die
Theologie des Kircheuvaters entwickelt, die Glaubwürdigkeit der über-
natürlichen Offenbarung, die hl. Schrift, die Trinität, die Engel, der
Sündenfall, Christus, die Erlösung, die Gnadenlehre, die Eschatologie.
So kurz diese Darlegungen auch sind, so zeichnen sie sich doch durch
Klarheit aus, die namentlich in den philosophischen Erörterungen großes
Lob verdient. Hierauf folgt die Angabe der Literatur mit der Schluß-
bemerkung: ,,Eine vollständige Literatnrangabe verwehrt der beschränkte
Ra1uu.« Hieran schließt sich die Übersetznng der 22 Bücher über den
,,Gottesstaat« von Professor Schröder in Dillingen. Der vorliegende
Band bietet hiervon die ersten 8 Bücher. Die Einleitung bespricht
1. Veranlassung, Abfassungszeitund Hauptinhalt, 2. Sonderansgaben,
Textbearbeitung, Kommentare, deutsche l«lberset,znngen. Der vorliegenden
llbersetzung liegt von Buch 1 bis 5 die Ausgabe Hoffmanns
(Wieu 1898, 1900), von Buch 6 an die inzwischen erschienene dritte
Anflage der Dombartschen Ausgabe (Leipzig 1909) zugrunde. Die
Ubersetzung ist eine sehr fleißige, forgfältige Arbeit, die sich fließend liest
nnd in ihrer Klarheit und Gewandtheit nie ermüdet.

Durch Tirol. Von Iosef Weingartner. Briesen, Verlags-
TUIftalt Tyrolia. Preis brosch. 2 Kr. 2 Mk., geb. 3 Kr. 3 Mk, �-�
FVkfch nnd lebendig schildert der Verfasser seine Märsche»·durch ver-
schkcdene Gegenden in Tirol. Wer eine Reise in dieses schöne Land
unternehmen will, sei hingewiesen aus dieses Buch, das ihm herrliche
Touren auszeigt nnd auch wertvolle kunsthistorische Notizen bietet. H.

Abende am Genfcr See. Grundzüge einer einheitiichen Welt-
CUfch0UUUg· Von P. Marian Morawski S. .J., weiland Professor

an der K. K. Iagiellonischen Universität in Krakan. Genehmigte liber-
tragung aus dem Polnischen von I. Overinans S. -J. Füufte Aufl.
Freiburg 1911, Herdersche Verlagsh. Preis 2,20 Mk. � Seit das
Buch Ende 1904 durch die deutsche Bearbeitung ans dem immerhin
engen osteuropäischen Leserkreis herausgetreten ist, hat es in rasch anf-
einanderfolgenden l«lbersetzungen seinen Weg zu fast allen Kulturvölkern
gefunden. Nach den Verbesserungen, die der deutsche Herausgeber bis
zur dritten Anflage vorgenounnen hatte, ist eine Änderung des Textes
an keinem Punkte nötig geworden. Der Verfasser gibt den Fragen
der Weltanschauung eine Lösung, die vom Fortschritte der Einzel-
forschnng im wesentlichen nicht überholt werden kann.

J-rohe Botschast in der Dorfkirche. Homilien sur Sonn-
und Feiertage. Von 1)t-. K. Rieder. Freiburg 1911, Herdersche
Verlagsh. Preis 3 Mk. � Das Buch ist insofern eine Neuheit auf
homiletischem Gebiete, als infolge einer Anregung des homiletischeu
Kurses zu Ravensburg zum erstenmal der Versuch gemacht wird, in
ausgearbeiteten Homilien die praktische Verwendbarkeit der Heiligen
Schrift auch auf der einfachften Dorfkanzel zu zeigen. 50 Proben
von wirklich gehaltenen Predigten werden hier geboten. Sie suchen
die Grundsätze zu verwirklichen, wie sie der Bifchof Keppler in Rotten-
burg gefordert hat.

Die Wahrheit. Katholische Kirchenzeitnng für Deutschland.
Redakteur: Dis. Holzner in Miinchen. Erscheint 2 mal monatlich.
Freiburg i. Br., Herderfihe Verlagsh. Preis jährlich 4 Mk.

Die Bililiothck des Prcdiacrs. Lager-Katalog Nr. 10. Anti-
quariat der Herderschen Buchh. in Berlin W. 56, Französ. Straße 33a.

Einen einigen Kalender hat Pfarrer Th- Wc1g1Ict«-Vt«cslctU
im Verlage von Görlich Si Coch erscheinen lassen. Preis 10 Pf. Die
Tabellen, auf dem Raum einer Postkarte, find so eingerichtet, daß der
Wochentag eines Datums vergangener und zukünftiger Jahrhunderte
abgelesen werden kann. Die Postkarte ist auch zum Geburtstage oder
als Neujahrskarte pafsend verseudbar. In l krenzt fich der Monats-
tag nach rechts mit dem in senkrechter Reihe stehenden Monat nach
unten; ebenso in 1l das Jahr im Jahrhundert. Au den Kreuzungs-
Punkten steht eine von den 7 roten Zahlen 0�-6. Man addiert hierauf die
beiden roten Zahlen, sucht in l unter den 13 Zahlen 0�-12 die sich
ergebende Summe, so ist links der Wochentag des Datums abzulefen.
In ll sind oberhalb die julischen Jahrhunderte in 7 Zeilen, darunter
die gregorischen in 4 Zeilen verzeichnet. � Es sind dein Verfasser
vielseitige Anerkennungen zugegangen.

Geheimer Regierungs- und Schulrat Plischke-Liegnitz: »Für den
mir sreundlichst übersandten kunstvollen ,,Ewigen Kalender« danke ich
Ihnen herzlich« �-� Direktor des Breslauer Diözesan-Museums,
Professor Dr. Jungnitz: ,,Ich bewundere Ihren Scharfsinn, dem es
gelungen ist, das Problem so einfach zu lösen.« � Direktor des
Fürstbischöflichen Gt)mnasial-Konvikts in Glogan, Oberlehrer Kretschmer:
»Für den so handlichen und praktischen Allerweltskalender meinen
besten Dank.« � Präfekt Werner: »Der Kalender empfiehlt fich
schon durch seine Handlichkeit. Er wird auch den Konvikts-Zöglingen
viele Freude bereiten.« � Spiritual der Schulschwestern in Oppeln,
Oberlehrer Masloch: ,,Ich gratuliere zu der wirklich überraschend durch-
sichtigen Aufmachnng des ewigen Kalenders. Ich zeige die prächtige
Tafel meinen Lehrschwestern, die fich darüber freuen werden.«

Echo ans Afrika, katholische Monatsschrift zur Förderung der
afrikanischen Mifsionstätigkeit. Herausgegeben von der St. Petrus
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Claver-Sodalität. «� Gesegiiet von Papst Leo X11l. und Pius X. �
Erscheint in deutscher, polnischer, italienischer, böhmischer, sranzösischer,
slovenischer, portugiesischer nnd iingarischer «Sprache. Preis jährlich
mit Post 1,50 Mk. Bestelladresse: Für Schlesien: Breslau, Hirsch-
straße 33. Briese und Geldsendungen können auch direkt gerichtet
werden an die General-Leiterin der St. Petrus Claver-Sodalität:
Gräsin M. Theresia Ledc3chowska, Rom, via de1t�0lmkita 16. �
Jnhalts-Angabe der zehnten (Oktober-)Nuininer: Missions-Korre-
pondenz: Mission der heiligen Familie in Bessou. (Von P. Cotel,
C. S. sp.) � Eine St. Franziskiis-Mission in Asrika. Jhr zehn-
jähriges Bestehen. (Von P. Kei·khofs aus der St. Josefs-Missions-
gesellschaft von Miit-Hill.l � Die einheimischeii Katechisten. (Von
P. L�H(«)te, 0. M. l.) � Aus der ,,Turiner Mission der Consolata«
in Britisch-Ostafrika. (Voii Bischof Perlo, Apost." Vikar des Kenia.)
� Apostolische Arbeiten, Mühseligkeiten und Erfolge in der Präfektur
von U6l6 [Belgisch-Kongo]. (Von P. Van Reeth, O. P:-acm.) ���
Nachrichten der Propaganda. � Chronik der Sodalität: Oberhaufen»
Rom, Bingen, Maria Sorg. -� Nachträgliches voiii Mainzer Katho-
likentag. �� Feuilleton: Abyssinien nnd Abyssinier, ,,verschiedenartige
Einzelheiten« über Abhss"inien. (Von Joses Baeteiua«nn, Lazaristen-
Missionär.) [Fortsetzung.] Jllustrationen: Negerknaben vor ihren
Hütten beini Spiel (Kiboscho). � Kirche in Nhenga (Uganda).

Gesammelte Dokumeiite über deii Antimoderiiisteueid, das
Verbot der Beteiligung der Kleriker an finanziellen Unternehmungen,
das päpstliche Dekret über die adn1inistrative Amtsenthebung der
Pfarrer nnd viele andere neue wichtige Bestimmungen bringt der
34. Jahrgang des Taschenkalenders iind Kirchlich-Statistischen Jahr·
buches für den Katholischen Klerus deiitscher Zunge 1912, redigiert
von De. K. A. Geiger, o. Hochschulprosessor (Regensburg, Verlags-
austalt vorm. G. J. Manz. Preis in biegsanieiii Ganzleinenband nur
l Mk., inkl. Porto 1,l0. � Die anerkannt gute Statistik der Diözesen
Deiitschlaiids, der Schweiz und von Luxemburg, nebst den öster-
reichischen Kirchenproviuzen Wien, Salzburg, Prag und Olmütz ist
nach dem neuesten Stande verbessert iind veruiehrt sowie durch die
deutschen Kolonien erweitert worden. Alle neuen kirchlichen Erlasse,
Entscheidungen und Gesetze finden sich vor, ebenso das Dekret über
die Kinderkonuniinion vom 8. August 1910. Auf besonderen Wunsch
in ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der .Heiligennamen mit Au-
gabe des Datums der Festfeier beigefügt worden. Diese wertvolle Er-
weiterung des Kalenders wird von den zahlreichen Freunden desselben
gewiß sreudigst begrüßt werden. Handlich im Format, billig im Preis,
bietet das beliebte Kirchlich-Statiftische Jahrbnch viel Wissenswertes
für den Geistlichen und ist seine Empfehlung vollauf berechtigt. »

Klarheit nnd Wahrheit. Eine Erklärung des Antimodernisten-
eides von P. B. Baur O. s. B., Benediktiner der Beiironer Kon-
gregation. Freiburg 1911, Herdersche Berlagsh. Preis 1,8() Mk. �
Der Verfasser unterscheidet einen lehrhasten und einen methodologisehen
Teil des Eides. Ersterer ist eine kurze Zusammenfassung der Bestimmungen
des Vatikanischen Konzils über die natürliche »Erkennbarkeit Gottes,
über die Erkennbarkeit der übernatürlichen Offenbarung mittels der
äußeren Beweisgründe, d. i. besonders mittels der Wunder und Weis-
sagungen, über die Kirche, über die Unveränderlichkeit der Ossenbarnngs-
lehre uiid über die Natur« des Glaubensaktes. Der zweite Teil des
Eides ist nicht gegen die Dogmengeschichte, auch nicht gegen die kritisch-
historische Methode als solche gerichtet, sondern gegen die von den

Modernisten zu Grund gelegte ,,Weltaiischaiiung«, die wesentlich in
der Leugnung des Übernatürlichen besteht. Der Verfasser kommt zu
dem Resultat, daß der Eid absolut keine neue Lage geschaffen hat, also
keine neue Gewifsenspslicht auferlegt.

Kleine Geschichteu von groszeu Menschen. Von Paul Frieden.
Ein Biich für die Jugend und das Volk. Mit zahlreichen Text-
illustrationeu. 280 Seiten. Breslau, Verlag von Franz Goerlich.
Preis brofch. 1,50 Mk., in feinem Glanzleinenbande 2 Mk. �� Eine
Reihe prächtiger Schilderiingen (l18 an der Zahl) aus Gefchichte und
Sage bietet Frieden in seiiieni neuen Werke, in dem er sich wiederum
als geivandter Darsteller beweist. Charakterzüge sind es, die den besten
Eindruck erzielen, Edelmut erzeugen, die Ehrenhafiigkeit kräftigen, für
jung und alt von vorzüglichem, bildendein Werte sind. Eine reiche
Anzahl von sorgfältig gewählten Jlluftrationen belebt den Text und
empfiehlt das sehmuck und voriiehm ausgestattete Buch somit als schöne
Weihuachtsgabe.

Kaiser Wilhelm II. Von Max Rouianowski. Ein Lebens-
bild unseres Kaisers in Anekdoten, heiteren und ernsten Szenen und
charakieristifchen Zügen von seiner frühesten Kindheit an bis aiis unsere
Tage. Dem deutschen Volke iind der deutschen Jugend gewidmet. Mit
33 Abbildungen. 160 Seiten. Breslau, Verlag von Franz Goerlich.
Preis brofch. 1 Mk., in elegaiiteui Ganzleinenband 1,50 Mk.

Buiite Bilder aus deiii Leben. Von Athen Gehen Ein
Buch zur Unterhaltung iiud Belehrung für Knaben nnd Mädchen ii1i
Alter von 12 bis l4 Jahren. Mit einem Titelbilde und zahlreichen
Abbildungen. 228 Seiten. Breslau, Verlag von Franz Goerlich.
Preis brofch. 1,50 Mk., in Ganzleiiienbaiid 2 Mk.

Prattische Anleitung zur Erteilung des Erstkouiiiiuuioii-
Unterricht-Z von L. Jndefruhrt, Pfarrer zu Randerath. Verlag
von J. P. Bacheni in Köln. Preis 3,80 Mk. � Der Verfasser ist
bekannt durch die bereits in zweiter Aiislage erschienene Erklärung des
katholischen Katechisnius. Das neue Buch bietet in der Einleitung
eine übersichtliche Darlegung derjenigen Grundsätze, welche jedem
Koiumuiiionnnterricht didaktisch zugrunde zu legen sind; in dem kate-
chetischen Unterrichte selbst sind alle die Stücke des Katechismus be-
handelt, welche mehr ober weniger notwendige Voraussetzungen des
Hauptunterrichts sind. Über die Ansprachen an die Kinder sind im
Anhange Skizzen für Erniahnungen apologetisch-aszetischer Art geboten,
die aiif das spätere Leben der Kinder Bezug nehmen, daneben in der
Erklärung der bekanntesten Sakrainentslieder sowie der nötigsten uiid
besten Gebete die wirksamste Anregung zur Erbauung bieten. Ja dein
Buche ist ziisammeiifassend das beste und umfassendste Material in ein-
heitlicher, übersichtlicher Fassung geboten.

Sechs Fastcnpredigteii über die Passion des Herrn. Von
Dis. Ludwig, Domkapitular. Köln 1910, Verlag von J. P. Bacheni.
Preis 80 Pf. � Diese Predigten stellen den dogmatischen Lehrgehalt
der Passion in den Vordergrund und sind höchst lehrreich, ohne die
sittlichen Forderungen zu vernachlässigen. »

Gottes Wünsche und der Menschen Augste wegen der täglichen
Kommunion. Von A. Bierbaum, Franziskaner. Dülmen, A. Lau-
mannsche Buchhandlung. Preis 20 Pf.

Deutsche Märchen. Von Friedrich W. Stille. Eine Saiiimlung
von 18 neuen Märchen für die Jugend iind zum Erzählen für deutsche
Mütter. Mit Biichschmuck von G. Suhr. 160 Seiten. Breslau,
Verlag von Franz Goerlich. In elegantem Ganzleinenband geb. 1,20 Mk.
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ProlsIlston tout l(ostooanset-läge steile.

A. Eppnor F« ca» Broslau
Z l(önigsstrasse Z

Fabrik silberne-«g lsseh1es.
Über 1500 Turmuhren t"u.b1«i2iert.

Jn,unserem Verlage erschien:.
soziales Weben u1. tin;

rufen iiiu:rfu3.
Eine gefttiiaitkictj-soziale ZZetracljimig für
unsere Zeit von Eduard Vogt, Pfarrer.
Mit Approbation des fürstbischöflichen General-

Vikariats-Amtes zu Bre-Blau.
80. VlII und l60 Seiten.

Preis broch. Mk. 1,80, geb. Mk. 2,40.
Da- Hii1i1teiu bietet viet Wolf zu Yor-

triigen in tl1ristlittJen Vereinen.

es Matt,

2l0

llorrli(-her 01-gelten.
- Preise I-on
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Äkrikanise11e Weine
der Weisen Väter, Maison carr6e bei Ä1gier.

�--�-��� sie-vor--agents- c,ualitätsuIeine- -��-���-
Probekisten von 10 Flasohen zu Mark 13.50 versenden "

HG-

li.i il. lllllllrr. klare il-. i l1eiilltrnl1unclem in l-hellsten.

Jst jedem Hause, wo gute Musik gepflegt wird, sollte auch eine -

-.-. IIilIJS-0lI6�- III« T-�
(Hqrmouium, a1nerik. Saugsystem) zu finden sein.

P!-iiehtige Ausstattung-.
-is lIlat-I( an- -

Jllustricrte Kotaloge stracks.
ÄIcis Hafer, königl. l-loilieierant, Puls- (Gegr. l846),

ll0t�liekerant sr. Heiligkeit Papst Pius X.
Prospekte über den neuen Hqkmquimu-Spikt-Appqkqt (Preis mit Notenheft von
305 Stücken nur 35 Mk.), mit dem jedermann ohne Not(-nkenntnis sofort 4-stimmte(

Harmoninm spielen kann.

- us-Z·X.d es-Z-TO -Z-IN-Z -Z-«.-X.T»Uxx «.k·-««å·-«-«-«·äI- «F·-H«-«)«-·«-"&#39;--.&#39;»
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Axt

W-
X-T-Vekei(ligte it-lel3wein-Lieferanten. -�---� Päpstliche I-lot1ieieranten. «
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Bitte zu verlassen-
l(atalog über echt amerikanische
und deutsche
Harmonien, sowie Klavier�

uncl Pe(lal�llarmonium
für Kirche, schulc und Zimmer.
C&#39; Nur preiswiir(lige, ganz vorzüg-liche lnstrumcnte wofür vollste Ga-
kantie geleistet wird.
�· Bei Ba-zahlungVorxugspI-ein,doch sind auch monatlsche Ratten-
zahlungen gestattet ohne Katalog-
preiserhöhung.

Freundlichen Auttcägen sieht hocl1achtungsvoll entgegen
A(lministrati0n riet· l(irchenn1usil(schu1e

Regensburg C 8.
j

ZLTi ssacia, «

�g3reviere,
von eiufacher bis zu reichster Ausstattung in

großer Auswahl.
iIerkriit1uio sieht gern zu Diensten.

G. P. Jtderholz� lBurt)t1audluug,
Breslau l, Ring 53.

In Carthaus bei Trier, einer Filiale
der Franziskanerinnen von Nonnenwerth,
wird eine katholische Kolonialsehule ge-
gründet, die den Zweck hat, jungeMädchen,
die in den iiberseeischen Kolonien eine
Existenz suchen wollen, für ihren Beruf
vorzubereiten.

Namens des Missionsoereins
tatholifcher Frauen und Jungfrauen

Gräfin Maria Josefa Praschma.
Hierzu zwei Behagen: 1. von Reuter Wams, Burgwalduiel (Niederrhein); 2. der Gold- und Silberworen-Fabrik von

J. Schloffarek, Breslau l.
Druck von N) Nischkowsky in Vreslau.
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Schlichte Grüße. Von« Max Nieduruy, Erzählungen für
die Jugend. (Woywods Volks- und Jugendbibliothek. Band 34.)
136 Seiten. Breslau, Verlag von Franz Goerlich. Preis in Ganz-
leinenband geb. I Mk. -� Die Sammlung ist nach Stoff und Stil
für Leser schon von 10 Jahren an berechnet und enthält eine größere
Zahl sehr ansprechender Erzählungen aus Geschichte und Gegenwart,
Menschen- und Naturleben, welche nicht verfehlen werden, auf Geist
nnd Herz der kleinen Leser bildend einzuwirken.

Zwischen Eis und Feuer. Von Jan Svensson. Ein Ritt
durch Island. Der reiferen Jugend und dem Volke gewidmet.
Autorisierte Übersetzung von Johannes Mahrhofer. Zwei Teile. Mit
16Jllustrationen. (Woywods Volks- und Jugendbibliothek, Band 32X33.)
230 Seiten. Breslau, Verlag von Franz Goerlich. Preis brosch. l Mk.,
in Bibliotheksband 1,25 Mk., in Ganzleinenband 1,50 Mk. � Der
Verfasser entwirst ein in mancher Hinsrcht interessantes Bild von Island
und seinen Bewohnern. Gerne läßt der Leser die wechselnden Bilder
an seinem Auge vorüberziehen und wird das Buch nicht unbefriedigt
aus der Hand legen.

Das Mädchen vom Lande nnd neun andere Erziil1lnngcn.
Von Professor Dr. Auguste Chåtelain. Für die gebildete deutsche
Jugend übersetzt von Prof. l)c-. A. Mühlan. 148 Seiten. 80. Breslau,
Verlag von Franz Goerlich. Preis broschiert I Mk., in elegantem
Ganzleinenband geb. 1,50 Mk.� Professor Chi«1telains früher günstig
aufgenommenen ,,Zwölf Me"istererzählungen« und ,,Alte Freunde
folgt, dargeboten von der gewandten Feder des Übersetzers Professor
Mühlan, das obige neue Werk. Auch dieses ist eine gemütreiche und
sittlich-ernste Gabe, welche in den Kreisen, wofür sie bestimmt ist, gerne
wird gelesen werden und dem Verfasser auch neue Freunde erwerben wird.

Personal-Uachrikt)tetc.
Olnstellnin1en nnd Befiirdernngcn.

Ernannt wurden: Erzpriester Robert Grimm in Kunersdorf
und Erzpriester Gustav Bürger in Neumarkt zu Geistlichen Räten;
Gen.-Vik.-Amts-Assessor Augustin Hanke zum Rat des Fürstbischöf-
lichen General-Vikariat-Amtes; Pfarrer l)--. Konstantin Dziatzko
in Zobten zum Erzpriester des Archipresbyterats Költschen. � Bestätigt
wurde die Wahl des Pfarrers Paul Bernert in Nieder-Rydultau
als Actuarius Circuli des Archipresbyterats Loslau. -� Versetzt wurden:
Kaplan Josef Block bei St. Hedwig in Berlin als Pfarrer in
Stargard i. P.; Pfarradministrator Edmund Kays er in Steubendorf
als Pfarrer daselbst; Pfarrer Robert Frenzel in Sta·rgard i. P. als
Pfarrer in Riemertsheide; Weltpriester Viktor Mate1czyk in Cofel
als 1l. Kaplan daselbst; Weltpriester J-of es Ledwon in Sudoll O.-S.
als Kaplan in Zülz; Pfarradministrator Karl Hausdorf in Wartha
als Pfarrer in Klopschen; Weltpriester Franz Melzer in Wotnow»itz
als lV. Kaplan in Zaborze; Weltpriester Paul Hadamczik in
Frankenstein als 1l. Kaplan bei St. Nikolaus in Breslau; Kaplan
l)--. Max Soßna in Dembio als solcher in Pogrzebin; Kaplan

.�;3"- ·l·lI- IlannboI-g,

Paul Poåpiech in Krappitz als Kreisvikar in Jauer; Pfarrer
A mand Ballon in Groß-Pluschnitz als Kuratus in Sosnitza;
Kaplan Peter Klimek in Berlin als Kuratus in Königsberg, Archipr.
Frankfurt a. O.; Kreisvikar Franz Janik in Cosel als Pfarr-
adn1inistrator in Domb; Weltpriester Augustin Melz in Tworkau
als 1l. Kaplan in Eintrachthütte; Kaplan Felix Borsutzki in
Eintrachthütte als solcher in Krappitz; Kaplan Richard Kulik in
Groß-Wartenberg als l. Kaplan in Siemianowitz; Weltpriester Peter
Kowalczyk in Königshütte als Kaplan in Groß-Wartenberg; Welt-
priester Eduar»d Albers in Breslau als Lokalkaplan in Meffersdorf;
Kaplan Stan1slaus Kubinski in Kattowitz als ll. Kaplan bei
St. Sebastian in Berlin; Weltpriester Alfred Hoffmann in
Breslau als Repetent im theologischen Konvikt in Breslau; Kaplan
Franz Strokosch in Mhslowitz als solcher in Karlshorst bei Berlin;
Kaplan ·Michael Lewek in Königshütte als l. Kaplan bei St. Hedwig
in Berlin; Kaplan Paul Bittner in Berlin als Pfarrer in Groß-
Pluschnitz; Kaplan Alfred Hause in Margareth als Pfarrer in
Oppau; Kaplan Franz Gebauer in Oberglogau als solcher in
Lublinitz; Kaplan Dr. Anton Foitzik in Lubom als l. Kaplan in
Eintrachthütte; Kaplan Hein ri ch Wern er in Pawlowitz als lll. Kaplan
bei St. Hedwig in Köncgshütte; Kaplan Franz Sittek in Eintracht-
hütte als solcher in Leschnitz; Kaplan Karl Biskup in Lublinitz als
11. Kaplan in Mhslowitz; Kaplan Oswald Kolodziej in Kreuzburg
als solcher in Fischgrund; Kaplan Josef Kampka in Fischgrund als
1l. Kaplan in Kreuzburg O.-S.; Kaplan Artur Heinke in Strehlen
als 1ll. Kaplan in Waldenburg; Weltpriester Erich Feiereis in
Glogau als Kaplan in Strehlen; Weltpriester Philipp Pandel in
Königshütte als ll. Kaplan bei St. Maria in Kattowitz; Weltpriester
Alfons Papesch in Zabrze als Kaplan in Pawlowitz O.-S.; Welt-
priester Emil Cebulla in Groß-Strehlitz als Kaplan in Sohrau O.-S.;
Weltpriester Oskar Feige in Königszelt als IV. Kaplan in Görlitz;
Weltpriester Georg Wlodarczhk in Königshlitte als Kaplan in
Bielfchowitz; Weltpriester Max Lux in Peterswaldau als IIl. Kaplan
in Liebenthal; Weltpriester Felix Kolbe in Landeshnt als Kaplan
in Blumenau; Lokalist Paul Bretschueider in Meffersdorf als
Pfarradministrator in Wartha; Pfarrer Johannes B alz er in Minken
als solcher in Würden, Kr. Ohlau.

Milde Gaben.
Vom 13. bis 26. Oktober 19l1.

Werk der hl. Kindheit. Liebenthal durch H. Erzpr. Weisbrich
inkl. zur Loskaufung von neun Heidenkindern 473 Mk., Cofel O.-S.
durch H. Kapl. Niedziela inkl. zur Loskaufung von zwei Heidenkindern
pro ut-·isque 200 Mk., Steubendorf durch H. Pf. Kayser inkl. zur
Loskausung eines Heidenkindes Josef zu taufen 64 Mk., Rohnftock
durch das Pfarran1t 1l,70 Mk., Schmottseiffen durch H. Pf. Hemmer
zur Loskanfung eines Heidenkindes Anna zu taufen 21 Mk., Prissel-
witz durch H. Pf. D--. Jlgner 92 Mk., Qnilitz durch H. Pf. Kothe
33 Mk., Breslau Ungeuannt 30 Mk., Kalkau durch H. Kapl. Kopka
130 Mk., Bielitz durch H. Pf. Masloch 21 Mk., Neustädtel durch
H. Erzpr. Petzold zur Loskaufung von zwei Heidenkindern Josef zu
taufen 42 Mk., Breslau durch die Expedition der Schles. Volkszeitung
10 Mk., Rnda durch die Kaplanei 1000 Mk., Hennersdorf durch H. Pf.
Werner 100 Mk., Gräfenhain durch H. Pf. Christoph 20,90 Mk.,
Kattowitz durch H. Kapl. Hytrek 56 Mk.

Gott bezahl�sl A. Sambale.
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Leipzig 1.i. F-Vi1· 0ii"e-«iec·en:
Auges-at-. sc steure-II, G A , Urkunden zur Ge-

j» K6nig1.  Hofliefe1-unt schickte des B1stums Breslau im
,;--«-«»-.;.iii ErsteHa1·moniumiabrik in I)eutsck11a11c1. ::: Mittelaltet·. 1845.U   T nach saugwinc1s»ystem.  Höchste Auszeichnungen. Anstatt Mk. l3.40 Um« Mk. 4.50·

»    » BE H H ÄR M 0 N I U M s EHE]E1 S. P. glitt-s;linl2l� Luehhg;1alang.
ln höchster Vollendung von den kleinsten bis zu den kostbarsten Werken. Yes Au - Ins «




